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geheim, Im Beichtſtuhle, 3u applickeren Gewöhnlich ſchon eine
die Dispens egleitende Inweiſung vor ſolchem Miſsgriff. Sie haben
ſich wohl durch die factif gänzliche Heimli  El des Ehe⸗
hinderniſſes und das Miſsliche des Bekanntwerdens verleiten laſſen
dasſelbe als ein „Omnino ecultum“ anzuſehen, während dasſelbe
E ein impedimentum natura 8Sua publicum iſt und aher die
Conſens⸗Erneuerung in einer für das forum EXtETrnUIII beweiſenden
Orm vor dem Pfarrer, reſp hnen als Pfarrverwalter und
zwei Zeugen vor ſich gehen mu Ste

Was nun ferner den von hnen entdeckten verfänglichen Umſtand
der bei der Exequierung der Dispens ſtattgehabten COpula bei COgnatio
Sspiritualis angeht, ˙o haben Sie ſich mit dem neuéren Deceret getröſtet,
daſs die COpula retiéita die Dispens und deshalb auch die Ehe nicht
mehr ungiltig macht Leider gilt dieſes nur von den ſeit Erlaſs dieſes
(Crete (25⁵ Juni gewährten Dispenſationen (5 Statui
6t declarari, matrimoniales dispensationes posthac Concedendas.
otiamsi Validas Uturas War alſo Im Dispensgeſuch
über die COgnati0o Sspiritualis die COpula N angegeben, ſo war die
Ehe auch Aus dieſem Grunde ungiltig.“

Im Anſchluſſe an den discutierten Fall prachen ſämmtliche
Conferenz⸗Mitglieder den wohl in weiteren Kreiſen getheilten Wunſch
aus, EeS mo  E, In Anbetracht der Wichtigkeit der Sache, wie
bei der oft ſehr großen Schwierigkeit, vorkommenden 0  E feſtzu
ſtellen, ob eine Dispens, bei welcher eine COpula In rage ommt,
vor oder nach dem obenerwähnten Termine gewährt worden, der
hl ater von berufener Seite angegangen werden, dem gedachten
Decrete rückwirkende Kraft geben

tfalen. B., Pfr
XIV (Verkauf einer n pflichtmäßige enun

ctatton. eter Ttappt den Paul bei einem Diebſtahl und 1
ihm nit der Anzeige, ihm nicht fünf Gulden gibt
atürli gibt ihm Paul ogleich dieſelben, der Anzeige 3u ent⸗
gehen, obwohl Eter eigentlich keine Anzeige machen wo  E, ſondern
ſich Uuur den Anſchein gab tantum simulavit), als wolle ELr ſie
machen, die ünf Gulden erhalten.

rage Kann Eter die un Gulden behalten, mo EL nun
um Ernſte oder NuUr 3zum Scheine die Anzeige machen wollen?

Antwort eter kann ohne Zweifel die fünf Gulden ehalten,
enn EL den Paul Im Ernſt anzeigen E, weil jeder Staat  S·
bürger das Recht hat, im Intereſſe des öffentlichen Wohles
Uebelthäter anzuzeigen und Omi Afur bekommen, Amt

auf dieſes Recht verzichte.) VI nach der Mehrzahl der Moj
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raliſten kann eter auch die fünf Gulden behalten wenn auch
nicht die Abſicht atte, den Paul anzuzeigen, weil er Recht
dazu 0 und ſich dieſes Rechtes als eines ſchätzbaren Gutes (Pretio
aestimabile) begibt; denn Paul gab ihm die un Gulden, damit
EL nicht die Abſicht habe, ihn anzuzeigen, die EL aber haben onnte
Daſs aber eter nicht Im Ernſte ihm 10 iſt zwar eine Liſt
dolus), aber keine ungerechte, weil eter ihm mit Recht (juste)
drohen konnte, ob nun mit oder ohne ernſtliche 1 Aus
zunehmen wäre natürlich immer der Fall, daſs die un Gulden
Diebſtahle herrührten, denn da würde ali durch Annahme der
un Ulden barticipans 12 Praeda und gegenüber dem Beſtohlene
reſtitutionspflichtig, quia (Clamaret 20 gominumn.

13 —1 Marcellin o ch niv  0
(Löſchung un Ceſſion von Hypotheken⸗For⸗

derungen, welche n Diöceſan⸗Vermögen gehören.
Das Geſetz über die Aufſichtsrechte des Staates bei der Vermögens—
verwaltung In den katholiſchen Diöceſen vom Juni 1876 beſtimmt
im „Die verwaltenden Organe bedürfen der Genehmigung der
ſtaatlichen Aufſichtsbehörde In nachſtehenden 0  en 3 zu
außerordentlicher Benützung de Vermögens, welche die Subſtanz
ſelbſt angreift und Einziehung von Capitalien, ſofern ſie
nicht zur zinsbaren Wiederbelegung Tfolgt.“ Dieſe geſetzliche
Beſtimmung enthält eine Einſchränkung de Rechtes der Biſchöfe
Ordinariate, Domcapitel, Commiſſariate oder ſonſtiger Verwaltungs—
organe des Diöceſan-⸗Vermögens, über Hypotheken⸗Capitalien 3u
quittieren und die Löſchung bewilligen, beziehungsweiſe die For
derung durch Ceſſion abzutreten. Ueber die atur dieſer Einſchränkung
erheben ſich zwei Fragen

ſt der eine 0 Verwaltungsnorm oder ſtatuiert
EL ein rechtliches equiſit 3u giltiger öſchung Im erſteren
Falle würde der Grundbuchrichter ohne weiteres löſchen müſſen, wenn
die Quittung oder Löſchungsbewilligung vorliegt und die Legitimation
der quittierenden Behörde ihm bekannt iſt; Im letzteren Falle müſste
der Grundbuchrichter gemã der Pflicht, „die Rechtsgiltigkeit der
Löſchungsbewilligung nach brm und Inhalt prüfen“ 6 46 der
Grundbuchordnung vom Q 1872), ſich den Nachweis iefern
laſſen daſs die Einziehung der Forderung um we der ieder  2
elegung Tfolgt Dann entſteht aber die weitere rage

Kann die quittierende Behörde dieſen Nachweis durch eigenes
Zeugnis durch Abſchrift rechnungsmäßiger innahme⸗ und
Ausgabe⸗Ratificatorien Über Einziehung und Wiederbelegung des Ca⸗
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